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aa) Anforderungen an die Pläne 524 
bb) Belangsqualität von Planentwürfen 524 

(1) Belangsqualität ablehnende Ansicht 524 
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bb) Wasserwirtschaftliche Pläne 529 
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dd) Pläne des Immissionsschutzrechts 531 
f) Rechtsschutz 531 

3. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB - schädliche Umwelteinwirkungen 532 
a) Entstehungsgeschichte und Begriffsklärung 532 

aa) Grundgedanken des § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB 532 
bb) Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen 533 

(1) Begriffsdefinition 533 
(2) Abgrenzung zum Enteignungsrecht 535 
(3) Sonderproblem der Funkwellen von Mobilfunk­

masten 536 
(4) Sonderproblem der Bioaerosole 536 

cc) Abschätzung der Schädlichkeit von Umweltein­
wirkungen bei fehlenden Erkenntnissen 537 

dd) Weitere Begriffsbestimmungen aus dem Bereich des 
BImSchG 538 
(1) Gefahr 538 
(2) Immissionen 538 
(3) Luftverunreinigung 539 

ee) Konkretisierung des BImSchG durch technische 
Regelwerke 539 
(1) Bedeutung technischer Regelwerke bei 

Genehmigungsentscheidungen 539 
(2) Anwendung technischer Regelwerke im Verfahren 540 
(3) Berücksichtigung der Situation vor Ort 540 
(4) Anpassung an Situation im Außenbereich 541 

ff) Zulässigkeit eines Bauvorhabens nach Beifügung von 
Nebenbestimmungen 542 

b) § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB und Gebot der Rücksichtnahme 542 
aa) § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB als gesetzliche Ausformung 

des Gebots der Rücksichtnahme 542 
(1) Verhältnis zum Gebot der Rücksichtnahme 542 
(2) Anforderungen aus dem Gebot der Rücksichtnahme 

an Bauvorhaben 543 
(a) Erfordernis der Einzelfallbetrachtung 543 
(b) Objektive Betrachtung 544 
(c) Ausgleich bei Gemengelagen 544 
(d) Voraussetzungen für Drittschutz aus dem 

Gebot der Rücksichtnahme 545 
(3) Besonderheiten im Außenbereich 545 
(4) Sonderproblem bei Biomasseanlagen 546 

bb) Gebot der Rücksichtnahme bei § 35 Abs. 1 BauGB 547 
cc) Gebot der Rücksichtnahme bei § 35 Abs. 2 BauGB 548 
dd) Vorbelastungen und Erweiterung von vorhandenen 

Betrieben 549 
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(1) Geminderte Schutzbedürftigkeit von Wohnhäusern 
im Außenbereich 549 
(a) Wohnhäuser bei vorhandenen emittierenden 

Anlagen 549 
(b) Wohnhäuser bei neu hinzukommenden 

emittierenden Anlagen 550 
(c) Einordnung und Konsequenzen der 

Entscheidung des BVerwG 5 51 
(2) Erweiterung von vorhandenen Betrieben im 

Außenbereich 552 
ee) Städtebauliche Konflikte in Gemengelagen 552 
ff) Gebot der Rücksichtnahme und geplante 

Betriebserweiterungen 553 
c) Keine Berücksichtigung von eventueller Folgebebauung 554 
d) Begrenzung von Immissionsbelastungen im Außenbereich 

mittels Flächennutzungsplans 554 
aa) Möglichkeiten der Begrenzung der Immissionsbelastung 

im Bereich der Tierhaltung 554 
bb) Ausgleich zwischen Tierhaltung und Erholungs­

suchenden 555 
cc) Ausgleich zwischen Tierhaltung und Wohnnutzung 555 
dd) Vorgehen bei der Festsetzung von Grenzwerten 556 

4. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 BauGB - unwirtschaftliche Aufwendungen 
für Infrastruktur 557 

a) Einführung in die Problematik 557 
b) Unwirtschaftlichkeit von Aufwendungen 558 
c) Keine Berücksichtigung von eventueller Folgebebauung 560 

5. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB - Naturschutz und Landschaftspflege 560 
a) Bedeutung der Belange in § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 560 

aa) Verhältnis zum einschlägigen Bundes- und Landesrecht 560 
bb) Verhältnis zum Europarecht 561 

b) Belange gemäß § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 563 
aa) Naturschutz und Landschaftspflege 563 

(1) Grundgedanken von § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 563 
(2) Verhältnis zum Naturschutzrecht 564 

(a) Benehmenserfordernis mit der Naturschutz­
behörde 564 

(b) Unabhängigkeit der Anforderungen nach dem 
BauGB und dem BNatSchG 565 
(aa) Rechtsprechung des BVerwG 565 
(bb) Kritik an der Entscheidung des BVerwG 566 

(3) Europarechtliche Naturschutzvorgaben 566 
(a) Besondere Anforderungen bei europarecht­

lichen Vorgaben 566 
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(b) Restriktionen bei Vorhaben in FFH-Gebieten 568 
(aa) Verträglichkeitsprüfung aufgrund der 

FFH-Richtlinie 568 
(bb) Erhebliche Beeinträchtigung von 

Erhaltungszielen eines Schutzgebiets 568 
(cc) Vorsorgegrundsatz der FFH-Richtlinie 570 
(dd) Kompensationsmaßnahmen in FFH-

Gebieten 571 
(ee) Auswirkungen von europäischen Schutz­

gebieten in Einzelfällen 572 
(4) Spezielle Problematik des Artenschutzes 573 

(a) Urteile des OVG RP und des OVG TH zum 
Vogelschutz 573 
(aa) Widerstreit zwischen Windkraftnutzung 

und Artenschutz 573 
(bb) Europäischer Artenschutz unabhängig von 

Schutzgebietsausweisungen 573 
(cc) Berücksichtigung des Artenschutzes in der 

nachvollziehenden Abwägung 574 
(dd) Kritik des NdsOVG an der europarecht­

lichen Anknüpfung des Artenschutzes 575 
(b) Übertragung der obigen Ausfuhrungen auf  den 

Artenschutz generell 576 
(aa) Individuenbezogener Schutz aus dem 

naturschutzrechtlichen Tötungsverbot 576 
(bb) Reichweite des naturschutzrechtlichen 

Tötungs Verbots 577 
(cc) Einschätzungsspielraum bei der behörd­

lichen Prognoseentscheidung 579 
(dd) Grenzen für die Prüfungspflicht der 

Naturschutzbehörde 579 
(ee) Außenbereich als Raum für den Natur-

und Artenschutz 579 
bb) Bodenschutz 580 
cc) Denkmalschutz 581 

(1) Bedeutung und Begriffsbestimmung 5 81 
(2) Unabhängigkeit von konstitutiver Entscheidung 

über Denkmaleigenschaft 582 
(3) Bedürfnis und Gesetzgebungskompetenz des Bundes 583 

dd) Natürliche Eigenart und Erholungswert der Landschaft 584 
(1) Natürliche Eigenart der Landschaft 584 

(a) Bedeutung und Zweck dieses Belangs 584 
(aa) Reichweite des Schutzes der natürlichen 
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(bb) Auswirkungen des Belangs auf  die 
Zulässigkeit von Vorhaben 585 

(cc) Bedeutung dieses Belangs beim Überhand­
nehmen von Massentierhaltungsbetrieben 585 

(b) Bedeutung der natürlichen Eigenart der Land­
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(aa) Entgegenstehen des Belangs bei privile­

gierten Vorhaben 586 
(bb) Bedeutung des Belangs bei Windkraftan-

lagen in der Rechtsprechung 586 
(cc) Kritik am Ansatz der Rechtsprechung 587 
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(a) Bedeutung und Zweck des Belangs 589 
(b) Bedeutung des Erholungswerts der Landschaft 

bei privilegierten Anlagen 590 
(c) Zulässigkeit von Vorhaben bei starker Vorbe­

lastung der Landschaft 591 
(d) „Ausufern" der Innenbereichsbebauung 593 

(3) Verhältnis der Belange zueinander 593 
(4) Bedeutung von zu erwartenden Folgevorhaben 594 

ee) Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes 594 
(1) Allgemeines zur Bedeutung dieses Belangs 594 
(2) Vorliegen einer Verunstaltung der Landschaft 

oder des Ortsbildes 595 
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menschen" 595 
(b) Bedeutung von Vorbelastungen 596 
(c) Schwelle für das Vorliegen einer Verunstaltung 596 
(d) Erfordernis einer Einzelfallbetrachtung 597 
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(1) Abgrenzung zu § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB 602 
(2) Abgrenzungsproblematik innerhalb von 

§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 603 
(3) Fälle, in denen die Abgrenzung eine Rolle spielt 603 
(4) Mögliche Abgrenzungskriterien 604 

c) Verhältnis von § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB zu 
Schutzgebietsausweisungen 604 
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Landschaftsschutzgebieten 
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BauGB mit dem Naturschutzrecht 
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d) Beeinträchtigung von § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB bei 

unauffälliger Gestaltung eines Bauwerks 
6. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 6 BauGB - Verbesserung der Agrarstruktur 

und Gefährdung der Wasserwirtschaft und des Flochwasser-
schutzes 

604 

604 

605 

605 
605 
607 
607 

607 

608 

610 

610 
611  

6 1 1  

612 
612 
613 

613 
614 

614 

615 

615 

616 

617 

619 

33 



a) Beeinträchtigung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur 619 

b) Gefährdung der Wasserwirtschaft 619 
aa) Verhältnis zu Regelungen in Sondergesetzen 619 
bb) Schutzrichtung des Belangs 620 
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bb) Weite des Begriffs der „Siedlung" in § 35 Abs. 3 

S. 1 Nr. 7 BauGB 624 
cc) Vorliegen einer Splittersiedlung in Sonderfällen 626 

b) Städtebauliche Unerwünschtheit von Splittersiedlungen 627 
aa) Störung der städtebaulichen Struktur 627 
bb) Schwierigkeiten bei der Versorgung der Siedlungen 628 
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c) Ausnahmen vom Verbot der Streubebauung 629 
aa) Besondere Verhältnisse vor Ort 629 
bb) Splittersiedlung als herkömmliche Siedlungsform 630 
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(1) Begriff der Verfestigung 634 
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b) Durch § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 8 BauGB geschützte Anlagen 643 
c) Diesen Belang gefährdende Vorhaben 645 
d) Entgegenstehen dieses Belangs bei privilegierten Vorhaben 645 

aa) Einschränkung des Entgegenstehens dieses Belangs auf 
bestimmte Fälle 645 

bb) Ablehnung einer Einschränkung des Geltungsbereichs 
dieses Belangs 646 
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IV. In § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB unbenannte Belange 648 

1. Grundsätzliche Problematik unbenannter Belange 648 
a) Nichtabgeschlossenheit der Aufzählung in § 35 Abs. 3 S. 1 

BauGB 648 
b) Bisher kein Versuch einer dogmatischen Fundierung der 

öffentlichen Belange 649 
c) Anforderungen an das Vorliegen eines öffentlichen Belangs 649 

aa) Grundrechtliche Relevanz der Anerkennung 
„unbenannter" öffentlicher Belange 649 

bb) Vollständige Ablehnung der Anerkennung 
„unbenannter" öffentlicher Belange 650 
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öffentlicher Belange 650 
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öffentlichen Belangs 652 
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(2) Gründe für die Auslösung eines Planungsbedürfnisses 656 
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Genehmigungsbehörde und bei § 36 BauGB 657 
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bereich gehäuft auf 658 
bb) Gesetzliche Fundierung 658 
cc) Fallgestaltungen für das Eingreifen des 

Planungserfordernisses 660 
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b) Bisherige Rechtsprechung zum Planungsbedürfnis 662 
aa) Ältere Rechtsprechung des BVerwG 662 
bb) Spätere Einschränkung der Rechtsprechung des BVerwG 662 

(1) Kein Planungserfordernis aus Gründen der 
Außenkoordination 662 

(2) Planungserfordernis aus Gründen der 
Binnenkoordination 663 

(3) Planungserfordernis bei privilegierten Vorhaben 664 
(4) Forderungen nach umfassender Anerkennung des 

Planungserfordernisses als Belang 665 
c) Änderung der Rechtsprechung 665 

aa) Planungsbedürfnis aus Gründen der Außenkoordination 665 
bb) Bedürfnis nach Außenkoordination bei Einkaufszentren 667 
cc) Reichweite der Entscheidung für nichtprivilegierte 

Vorhaben 668 
dd) Rezeption der neuen Rechtsprechung durch die 

Instanzgerichte 668 
d) Auswirkungen und Aufnahme der neuen Rechtsprechung 

zum Planungsbedürfnis 669 
aa) Aufnahme der neuen Rechtsprechung in der Literatur 669 
bb) Stellungnahme zur Kritik in der Literatur 672 

e) Auswirkungen der neuen Rechtsprechung auf  privilegierte 
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(3) Bewertung der Rechtsprechung des BVerwG 676 
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(1) Zustimmung zur Rechtsprechung des BayVGH 679 
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(a) Schutz der gemeindlichen Planungshoheit 680 
(b) Gesetzgeberische Aktivitäten zur Stärkung der 
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(c) Überforderung der Planungsträger vermeiden 681 
(d) Versäumnisse der Planungsträger gehen nicht 

zu Lasten der Bürger 681 
(e) Stärkung des Grundrechtsschutzes durch 

Verfahren mittels Bauleitplanung 682 
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(f) Systematische Gründe für die Anerkennung als 
öffentlicher Belang 682 

f) Rechtsschutz einer Nachbargemeinde bezüglich des 
Planungsbedürfnisses als öffentlicher Belang 683 

g) Rechtsschutz von Privatpersonen bezüglich des 
Planungsbedürfnisses als öffentlicher Belang 684 

h) Schlußbetrachtung 685 
3. Baurechtliches Gebot der Rücksichtnahme außerhalb des 

Immissionsschutzes 686 
4. Planungshoheit der Gemeinde und Offenhaltung von 

Planungsmöglichkeiten 688 
5. Beschränkung des Maßes der baulichen Nutzung im Vergleich 

zur Umgebungsbebauung 689 
6. Bauleitplanungen der Gemeinden, Raumordnungspläne und 

Fachplanungen 690 
a) Entwürfe von Raumordnungsplänen und formell rechts­

widrige Raumordnungspläne 690 
b) Bebauungspläne 694 
c) Planfeststellungen 694 

7. Möglichkeit der Verwirklichung eines Vorhabens im Innenbereich 695 
8. Sonstige öffentliche Belange 696 

a) Landesrechtliche Vorschriften 696 
b) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 696 
c) Landesverteidigung 696 
d) Überhandnehmen von Intensivtierhaltungen 697 
e) Gewährleistung der Netzstabilität im Stromnetz 698 

F. Modifizierende Einwirkung auf die Außenbereichsbebauung gemäß 
§ 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB 699 

I. Einfuhrung in die Regelung des § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB 699 
1. Fachgesetzliche Raumordnungsklauseln bei der Genehmigung von 

Privatvorhaben 699 
a) Bedeutung einer fachgesetzlichen Raumordnungsklausel 699 
b) Begriff des Ziels der Raumordnung und Abgrenzung von 

den Grundsätzen 699 
aa) Begriff des Ziels der Raumordnung 699 

(1) Definition des Begriffs eines Ziels der Raumordnung 699 
(2) Anforderungen an Ziele der Raumordnung 700 
(3) Bindung nachgeordneter Planungsträger 703 
(4) Zielfestlegungen mit Regel-Ausnahme-Struktur und 

„Soll-Ziele" 703 
(a) Zielfestlegungen mit Regel-Ausnahme-Struktur 703 
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(b) Zielfestlegungen als „Soll-Ziele" 704 
(5) Konkretisierung von Zielen der Raumordnung im 

Mehrebenensystem der Planung 706 
bb) Abgrenzung von den Grundsätzen der Raumordnung 706 

(1) Definition des Begriffs der Grundsätze der 
Raumordnung 706 

(2) Wirkung von Grundsätzen der Raumordnung auf 
nachfolgenden Planungsebenen 707 

(3) Unterschiede zu den Zielen der Raumordnung 708 
cc) Normtheoretische Einordnung der raumordnerischen 

Vorgaben 709 
c) Begriff und Bedeutung der fachgesetzlichen 

Raumordnungsklauseln 710 
aa) Bedeutung von Zielen der Raumordnung bei 

Genehmigungsentscheidungen im Regelfall 710 
bb) Berücksichtigungspflicht bei Vorhaben Privater bei 

Raumordnungsklauseln 710 
(1) Voraussetzungen für das Vorliegen einer Ziel­

bindung gegenüber Privatpersonen 710 
(2) Zusammenspiel zwischen Raumordnungsklauseln 

und Fachgesetzen 712 
(3) Bindungswirkung einer Raumordnungsklausel im 

Genehmigungsverfahren 712 
(4) Frühere Raumordnungsklausel in § 35 BauGB 713 

cc) Bindungswirkung gegenüber Privaten bei qualifizierten 
Raumordnungsklauseln 713 

dd) § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB als Raumordnungsklauseln 
im BauGB 715 

d) Ziele der Raumordnung mit Auswirkungen auf  die 
Zulässigkeit von V orhaben 715 

aa) Geeignete Ziele der Raumordnung 715 
bb) Anforderungen an Ziele der Raumordnung mit 

Wirkungen auf  Einzelfallentscheidungen 716 
cc) Raumordnungsrechtliche Rechtfertigung einer Einzel­

wirkung von Raumordnungszielen 716 
2. § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB als Anwendungsfall einer fach­

gesetzlichen Raumordnungsklausel 717 
a) Erfordernis einer nachvollziehenden Abwägung bei 

§ 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB 717 
b) Nicht eindeutige Äußerungen des BVerwG 718 

aa) Entscheidung zu § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 1 BauGB 718 
bb) Entscheidungen zu § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 719 

c) Bindung an die Raumordnungsziele in § 35 Abs. 3 S. 2, 3 
BauGB 721 
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aa) Konsequenzen der Annahme qualifizierter 
Raumordnungsklauseln 721 

bb) Gründe für die Annahme von qualifizierten 
Raumordnungsklauseln 722 
(1) Eindeutiger Wortlaut von § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 722 
(2) Systematische Erwägungen 723 
(3) Historische Gründe 724 
(4) Teleologische Erwägungen 724 
(5) Möglichkeit des Ausgleichs von Härtefällen über 

ein Zielabweichungsverfahren 725 
cc) Fazit 726 
dd) Keine Anwendung der Raumordnungsklauseln bei 

„Zielen in Aufstellung" 727 
3. Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Festlegung von Zielen 

der Raumordnung 728 
a) Neues Modell der raumordnungsakzessorischen 

Außenbereichsnutzung 728 
aa) Rechtswirkungen der Raumordnungsklauseln bei 

privilegierten Außenbereichsvorhaben 728 
bb) Erfordernis der Vorverlagerung des Eigentumsschutzes 

auf die Ebene der Raumplanung 729 
cc) Raumordnerische Ziele als Inhalts- und 

Schrankenbestimmungen des Eigentums 730 
dd) Zusammenspiel zwischen Raumordnungsklausel und 

Raumordnungsziel 731 
ee) Anforderungen an die Rechtsgrundlagen für Zielfest­

setzungen im ROG 733 
ff) Exkurs: Rolle des Flächennutzungsplans nach 

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 734 
b) Fehlende Entschädigungsregelung für unverhältnismäßige 

Eingriffe in das Grundeigentum 734 
aa) Ausgleichpflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmungen 

des Eigentums 734 
bb) Verfassungskonformität der Befugnisnormen im ROG 735 
cc) Verfassungskonformität über Ausnahmevorbehalte 737 

c) Anforderungen an die Öffentlichkeitsbeteiligung 738 
aa) Bedenkliche Rechtslage bei Geltung von § 7 Abs. 6 

ROG a.F. 738 
bb) Umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung seit dem 

EAG-Bau-2004 740 
d) Abwägungserhebliche Belange im Rahmen der Raumplanung 741 

aa) Belange der betroffenen Grundstückseigentümer 741 
bb) Belange der betroffenen Gemeinden 742 
cc) Notwendige Abwägungstiefe 743 
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e) Detailabwägung bei der bodenrechtlich unmittelbar durch­
greifenden Raumplanung 

aa) Erfordernis einer Detailabwägung 
(1) Detailabwägung als verfassungsrechtliches Gebot 

aus Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
(2) Detailabwägung als Erfordernis des 

Raumordnungsgesetzes 
(3) Detailabwägung zur Kompensation der fehlenden 

Entschädigungsregelung im ROG 
(4) Defizite der Globalabwägung 
(5) Sicherung des Eigentumsgrundrechts durch 

Abwägung auf der Ebene der Raumordnung 
(6) Wirkung raumordnerischer Ziele mit boden­

rechtlicher Durchgriffswirkung 
(7) Abwägung bei der raumordnerischen Zielfestlegung 
(8) Anforderungen an die Detailabwägung im Wechsel­

spiel mit der Bürgerbeteiligung 
bb) Argumente der Gegner einer Detailabwägung 
cc) Stellungnahme 

f) Exkurs: Abwägung bei der Standortsteuerung mittels des 
Flächennutzungsplans 

g) Beteiligung der Gemeinden im Rahmen der Regionalplanung 
4. Detailabwägung bei „gestufter Planung" 

a) Klärung des Begriffs der gestuften Planung 
b) Fälle ohne Detailabwägung auf der Stufe der Regionalplanung 
c) Frage der Ausschlußwirkung gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 

5. Umsetzung und Ausgestaltung von Vorgaben der Regionalplanung 
durch die Gemeinde 

a) Ausdifferenzierung der Darstellungen im Raumordnungsplan 
in einem Bauleitplan 

aa) Rechtlicher Rahmen für die Gemeinde bei der 
Ausdifferenzierung 

bb) Anpassung der Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
cc) Grenzen der gemeindlichen Ausdifferenzierung 
dd) Gefahren aus der Anpassungspflicht gemäß § 1 Abs. 4 

BauGB 
b) Bauleitplanerische Feinsteuerung und Aussageschärfe der 

Raumplanung 
aa) Anpassungspflicht an die Raumplanung bei weitem 

Umsetzungsspielraum der Gemeinde 
(1) Starke Betonung des Ergänzungsverhältnisses der 

Planungsstufen 
(2) Erfordernis der Mehrausweisung von Flächen auf 

Regionalplanungsebene 
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(3) Kritik am weiten Ausgestaltungsspielraum 
(a) Widerspruch zum Konzept der raumplanungs-

akzessorischen Außenbereichsnutzung 
(b) Infragestellung der Hierarchie der Planungsträger 
(c) Gefahr der Abwägungsfehlerhaftigkeit des 

Regionalplans 
(d) Schlußfolgerungen 

bb) Anpassungspflicht bei geringem Umsetzungsspielraum 
der Gemeinde 

c) Zielabweichungsverfahren bei wesentlichen Abweichungen 
vom Regionalplan 

d) Bedenken gegen die Ausdifferenzierung der Regionalplanung 
durch die Gemeinden 

e) Bedenken gegen eine zu große Ausdifferenzierung der 
Regionalplanung 

6. Folgerungen für den Rechtsschutz 
a) Statthaftigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Normen­

kontrolle von Raumordnungsplänen 
b) Normcharakter der Zielfestlegungen in einem Regionalplan 
c) Keine Einführung der Normenkontrolle gemäß 

§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 
d) Antragsbefugnis Privater bei Normenkontrollen gegen 

Regionalpläne 
aa) Antragsbefugnis aus dem Gebot gerechter Abwägung 

in § 7 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 ROG 
bb) Antragsbefugnis von Bauinteressenten und 

Grundstückseigentümern 
cc) Antragsbefugnis des betroffenen Nachbarn 

(1) Antragsbefugnis ablehnende Ansicht 
(2) Argumente für die Antragsbefügnis der Nachbarn 

e) Antragsbefugnis von Gemeinden bei Normenkontrollen 
gegen Regionalpläne 

f) Rechtsschutz gegen raumordnerische Ziele nach alter 
Rechtslage 

7. Funktionszuwachs von Flächennutzungsplänen durch den neuen 
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 

8. Auswirkungen von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf die Rechtsnatur 
des Flächennutzungsplans 

a) Traditionelle Auffassung über die Rechtsnatur des 
Flächennutzungsplans 

b) Infragestellung dieser Auffassung nach Schaffung von 
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 

aa) Bedeutungszuwachs der Darstellungen im 
Flächennutzungsplan 

765 

765 
765 

766 
767 

767 

769 

769 

770 
771 

771 
772 

775 

777 

777 

778 
779 
779 
780 

783 

784 

785 

786 

786 

787 

787 

41 



bb) Außen Wirkung der Darstellung von Konzentrationszonen 788 
cc) Rechtsnormqualität der Ausweisung von 

Konzentrati onszonen 789 
(1) Materielle Betrachtung der Rechtsnormqualität 789 

(a) Darstellungen von Konzentrationszonen als 
materielle Rechtsnormen 789 

(b) Aufwertung des Flächennutzungsplans durch 
den Gesetzgeber 790 

(c) Darstellung von Konzentrationszonen als 
Rechtsänderung im Revisionsverfahren 791 

(2) Bedeutung des Ausnahmevorbehalts in 
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 791 

(3) Ableitung der Normativität der Ausweisung der 
Konzentrationszone aus § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 792 

(4) Systematische Überlegungen 792 
(5) Einwände aus § 4 Abs. 1 und 2 ROG 793 
(6) Kein Zulassungsanspruch aufgrund von Dar­

stellungen im Flächennutzungsplan 793 
(a) Urteil des NdsOVG 793 
(b) Stellungnahme 794 

(aa) Fehlender Zulassungsanspruch fuhrt 
nicht zu fehlender Rechtsnormqualität 794 

(bb) Verkennung des Unterschieds zwischen 
Konzentrationszonen und anderen 
Darstellungen 794 

(cc) Rechtsprechung des BVerwG zum Durch­
setzungsvermögen der privilegierten Vor­
haben innerhalb von Konzentrationszonen 795 

(7) Fehlende Erwähnung des Flächennutzungsplans in 
§ 47 Abs. 2a VwGO 795 

c) Rechtsnormqualität der Darstellung von Konzentrationszonen 
in Flächennutzungsplänen 796 

aa) Umfang der Rechtsnormqualität von Darstellungen im 
Flächennutzungsplan 796 

bb) Begründung für die Beschränkung der Rechtsnorm­
qualität auf Konzentrationszonen 798 
(1) „Sonstige" Darstellungen als Verwaltungsinterna 798 
(2) „Sonstige" Darstellungen als öffentlicher Belang 798 
(3) Voraussetzungen für eine Gleichbehandlung mit 

Bebauungsplänen beim Rechtsschutz 799 
cc) Vorteile der Durchfuhrung der Normenkontrolle 800 

9. Folgerungen für den Rechtsschutz gegen Flächennutzungspläne 800 
a) Rechtsschutz über § 47 Abs. 1 Nr. 1 analog oder 

§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 800 
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b) Argumente gegen die Normenkontrolle gemäß 
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO 801 

c) Normenkontrolle gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 analog VwGO 802 
aa) Lösung der Gegenansicht 802 
bb) Begründung der Gegenansicht 803 

(1) Vereinheitlichung des prinzipalen Rechtsschutzes 
gegen Bauleitpläne 803 
(a) Gleiche rechtliche Wirkungen von Bebauungs­

plan und Konzentrationszone 803 
(b) Bessere und zeitgemäße Umsetzung des 

historischen gesetzgeberischen Willens 803 
(2) Voraussetzungen einer Analogie zu 

§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO 804 
(3) Eingriffe in Kompetenzen der Bundesländer 806 

d) Klagebefugnis im Normenkontrollverfahren bezüglich 
Flächennutzungsplänen 807 

aa) Antragsbefugnis von Bauinteressenten 807 
bb) Antragsbefugnis und Rechtsschutzbedürfnis der 

Nachbarn 807 
(1) Bisher herrschende Auffassung 807 
(2) Neuere differenzierende Auffassungen 808 
(3) Stellungnahme 809 

(a) Wirkung von § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB bei der 
Vorhabenzulassung 809 

(b) Antragsbefugnis für die Nachbarn 810 
(aa) Subjektives öffentliches Recht auf 

gerechte Abwägung besser geschützt 810 
(bb) Keine übersteigerten Anforderungen an 

das Rechtsschutzbedürfnis 810 
(cc) Vorteile bei der Durchführung eines 

prinzipalen Normenkontrollverfahrens 812 
(dd) Einschränkung der Antragsbefugnis auf 

qualifiziert Rechtsbetroffene 813 
(ee) Umsetzungsbedürftigkeit der Konzen­

trationsplanung kein Gegenargument 814 
cc) Antragsbefugnis der Gemeinden bei gemeindeüber­

greifenden Flächennutzungsplänen 814 
e) Umfang der Aufhebung 815 

10. Ergänzung der Regelung in § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB durch 
§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB 816 

II. Einwirkung der Raumordnungspläne auf  die Zulässigkeit von Vorhaben 
im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 817 

1. Rolle von Festsetzungen in Raumordnungsplänen bei 
§ 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 817 
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a) Hintergrund der Einführung von § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 817 
b) Anwendungsbereich von § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 818 

aa) Frage der Anwendbarkeit bei Flächennutzungsplänen 818 
(1) Anwendbarkeit von § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB 

bei Flächennutzungsplänen verneinende Ansicht 818 
(2) Abweichende Ansicht von Sydow 818 

(a) § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB auch bei Konzen­
trationszonen in Flächennutzungsplänen 
anzuwenden 818 

(b) Gleichlauf von zulässigkeitsbeschränkender 
und zulässigkeitsfördernder Wirkung von 
Konzentrationszonen 819 

(c) Argumente aus dem Prozeßrecht 820 
(3) Stellungnahme zur Ansicht Sydows 820 

(a) Widerspruch zum Wortlaut von 
§ 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB 820 

(b) These vom gesetzgeberischen Versehen gewagt 820 
(c) These des BVerwG zum Wechselbezug 

zwischen Ausschluß- und GestattungsWirkung 821 
(d) Prozessuales Argument Sydows kann nicht 

überzeugen 822 
(e) Anliegen von Sydow bereits anderweitig 

sichergestellt 822 
(f) Sydow gibt dem Flächennutzungsplan zu 

weitreichende Rechtswirkungen 823 
bb) Anwendung für Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB 824 

c) Wirkung von Festsetzungen in Raumordnungsplänen bei 
§ 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 825 

aa) Negative Wirkung 825 
bb) Positive Wirkung 826 

d) Grenzen der Sperrwirkung des § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB 827 
aa) Urteil des VG Meiningen 827 
bb) Kritik am Urteil 828 

(1) Widerspruch zur Rechtsprechung des BVerwG zu 
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 828 

(2) Parallelen zwischen § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und 
§ 35 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 BauGB 829 

e) Raumbedeutsamkeit von Vorhaben 830 
aa) Einschränkung des Geltungsbereichs von 

§ 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 830 
bb) Definition der Raumbedeutsamkeit 831 
cc) Einzelfallbetrachtung 833 
dd) Raumbedeutsamkeit von Einzelvorhaben 835 
ee) Vorbildwirkung 835 
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ff) Defmitionsansatz von Gatz 836 
f) Unzulässigkeit von nicht raumbedeutsamen Vorhaben 836 

2. Anforderungen an eine Raumplanung mit bodenrechtlichem 
Durchgriff gemäß § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB 838 

a) Anforderungen bei § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 1 BauGB 838 
b) Anforderungen bei § 35 Abs. 3 S. 2 Hs. 2 BauGB 839 

3. Mittel der Raumplanung mit Wirkungen gemäß § 35 Abs. 3 S. 2 
BauGB 841 

a) Mittel der Raumplanung nach dem ROG 841 
b) Zielqualität der Gebietstypen in § 8 Abs. 7 S. 1 ROG 842 

aa) Einfuhrung in die Problematik 842 
bb) Vorranggebiete 842 
cc) Vorbehaltsgebiete 843 
dd) Eignungsgebiete 843 

III. Das Darstellungsprivileg in § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 844 
1. Grundgedanken der Regelung in § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 844 

a) Anlaß und Zweck der Einfuhrung der Norm 844 
b) Anwendungsbereich der Norm 847 

aa) Rechtswirkungen der Konzentrationszonen 847 
bb) Regelungsbereich des Darstellungsprivilegs 848 

c) Wirkung des Darstellungsprivilegs auf  die Vorhaben­
zulassung 849 

d) Widersprüchliche Ausweisungen im Flächennutzungsplan 
und im Raumordnungsplan 851 

2. Entwicklung der Rechtsprechung 851 
3. Heranziehung „alter" Flächennutzungspläne 852 
4. Anforderungen an die Festsetzungen in einem Flächennutzungs­

oder Raumordnungsplan 853 
a) Anforderungen an die Darstellungen in einem 

Flächennutzungsplan 853 
aa) Allgemeine Anforderungen 853 

(1) Grundsätzliche Anforderungen 853 
(2) Bestimmheitserfordernisse 854 
(3) Einsatz sachlicher Teilflächennutzungspläne 854 

bb) Grenzen für die Konkretheit der Darstellungen in 
Flächennutzungsplänen 855 

cc) Darstellungsmöglichkeiten in einem Flächennutzungsplan 857 
dd) Konkretisierung der Darstellungen im Flächennutzungs­

plan in einem Bebauungsplan 858 
ee) Exkurs: Konzentrationswirkung durch Ausweisungen 

in Bebauungsplänen 859 
b) Anforderungen an die Darstellungen in einem 

Raumordnungsplan 860 
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c) Eignung der raumordnerischen Gebietstypen nach § 8 Abs. 7 
S. 1 ROG zur Auslösung der Konzentrationswirkung 861 

aa) Vorranggebiete 861 
bb) Eignungsgebiete 863 

(1) Unstreitige außergebietliche Wirkung der 
Eignungsgebiete 863 

(2) Verneinung einer innergebietlichen raum­
ordnerischen Zielaussage 864 

(3) Bejahung einer innergebietlichen raumordnerischen 
Zielaussage 865 

(4) Vermittelnde Auffassung von Hendler 866 
(5) Stellungnahme 867 

cc) Vorbehaltsgebiete 868 
dd) Ausweisung einer Konzentrationszone ohne Fest­

setzungen mit Zielqualität 869 
d) Freihaltung des gesamten Außenbereichs einer Gemeinde 

von privilegierten Anlagen 869 
e) Anpassung eines Regionalplans bei neuen Erkenntnissen 870 
f) Bindungswirkung bezüglich vorhandener Standorte bei 

Neuaufstellung eines Plans 871 
5. Vorgehen bei der Festlegung der Konzentrationszonen 872 

a) Erfordernis eines schlüssigen gesamträumlichen 
Planungskonzepts 872 

aa) Anforderungen an ein Planungskonzept 872 
(1) Allgemeine Anforderungen 872 
(2) Abwägungsgebot 875 
(3) Verhältnis der Positiv- zu den Negativdarstellungen 877 
(4) Typische Fehlerquellen bei der Ausweisung von 

Konzentrationszonen 878 
(a) Sorgfaltsanforderungen bei der Zusammenstellung 

des Abwägungsmaterials 
(b) Anforderungen bei der Fortschreibung eines 

bestehenden Planungskonzepts 
(c) Anforderungen an die Untersuchung des 

Planungsgebiets bei der Planung 
bb) Gefahr der Gesamtnichtigkeit eines Plans 
cc) Planungskonzept nur für bestimmte 

Außenbereichsvorhaben 
dd) Erhaltung des Planungskonzepts beim späteren Wegfall 

von Konzentrationszonen 8 81 
ee) Verbot der Verhinderungsplanung 8 81 
ff) Verbot der Negativplanung 883 

b) Eignung der Standorte innerhalb der Konzentrationszone für 
die jeweilige Nutzung 884 
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aa) Unzulässigkeit einer „Alibiplanung" 884 
(1) Pflicht zur Ausweisung geeigneter Standorte 884 
(2) Aus rechtlichen Gründen ungeeignete Standorte 885 
(3) Aus tatsächlichen Gründen ungeeignete Standorte 886 

(a) Fehlendes Nutzungsinteresse des 
Grundstückseigentümers 886 
(aa) Ermittlung des Nutzungsinteresses der 

Grundstückseigentümer 886 
(bb) Vorgehen bei geringem Nutzungsinteresse 

der Grundstückseigentümer 887 
(b) Unwirtschaftlicher Betrieb der Anlagen in der 

Konzentrationszone 888 
(4) Standorteignung im Widerstreit mit anderen 

Belangen 890 
(5) Standortausweisung an bereits genutzten Standorten 890 
(6) Gewichtung der für die privilegierte Nutzung 

sprechenden Belange 891 
(7) Anforderungen an die Standortuntersuchung durch 

den Planungsträger 891 
bb) Methoden des Vorgehens bei der Ausweisung der 

Konzentrationszonen 892 
(1) Zwei grundsätzliche Möglichkeiten des Vorgehens 892 
(2) Ausschlußmethode 893 

(a) Vorgehen bei der Ausschlußmethode 893 
(b) Festlegung von Pufferzonen 894 
(c) Suche nach geeigneten Flächen und Auswahl 

der Konzentrationszonen 894 
(d) Ausweisung der Konzentrationszonen 895 

(3) Methode der Eignungsprüfung 895 
(4) Bewertung der Methoden 896 

cc) Kriterien für den Ausschluß von Gebieten 897 
(1) Ausschlußkriterien in der Abwägung 897 
(2) Sonderproblem der Errichtung von Windkraft­

anlagen in Wäldern 898 
dd) Pflicht zur Plananpassung bei technischen Innovationen 899 

c) Kriterien für die Ausweisung von „Tabu-Zonen" 900 
aa) Kategorien von „Tabu-Zonen" 900 
bb) Vorgehen bei der Festlegung der „Tabu-Zonen" 902 

(1) Abgrenzung der „Tabu-Zonen" nach Auffassung 
der Rechtsprechung 902 

(2) Kritik am Vorgehen der Rechtsprechung 903 
d) Erfordernis der städtebaulichen Rechtfertigung der 

Konzentrationsplanung 904 
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aa) Erforderliche Anzahl und Größe der Konzentrations­
zonen 904 
(1) Raumschaffung in „substantieller Weise" für die 

privilegierte Nutzung 904 
(a) Begriffsdefinition 904 
(b) „Leerformel" der Rechtsprechung bezüglich 

der Raumschaffung in „substantieller Weise" 906 
(aa) Rechtsprechung des BVerwG schadet 

Rechtssicherheit 906 
(bb) Konkretisierungsversuch des OVG 

Berlin-Brandenburg 907 
(2) Auswirkungen einer Globalabwägung auf 

Regionalplanungsebene 908 
(3) Kein Zwang zur Schaffung neuer Standorte 909 
(4) Kein Abstellen auf  reine Zahlenverhältnisse 910 

(a) Notwendigkeit einer Einzelfallbetrachtung 910 
(b) „Harte" und „weiche Tabu-Zonen" 911 
(c) Ausweisung von zahlenmäßig wenigen 

Konzentrationszonen 913 
(5) Anforderungen an die Mindestgröße einer 

Konzentrationszone 914 
(6) Gemeinden mit großen Schutzgebieten 915 
(7) Offenhaltung späterer Neuausweisungen 915 

bb) Kritik an den Kriterien der h.M. 915 
(1) Widersprüchliche Argumentation 915 
(2) Wille des Gesetzgebers 916 
(3) Unvorhersehbare Gerichtsentscheidungen 917 
(4) Gründe für eine restriktive Außenbereichsnutzung 918 

cc) Pflicht zur Ausweisung zusätzlicher Konzentrationszonen 919 
dd) Kontingentierung der Standorte für privilegierte 

Nutzungen 919 
ee) Sicherstellung des „Durchsetzungsvermögens" der 

privilegierten Nutzung 921 
e) Plan ohne Positivausweisungen 922 

aa) Grundsätzliche Haltung zur Problematik 922 
(1) Haltung des BVerwG 922 
(2) Einwände gegen die Auffassung des BVerwG 923 

bb) Möglichkeiten der Berücksichtigung der Problematik 
in der Praxis 923 
(1) Planerischen Überlegungen als öffentlicher Belang 

im Genehmigungsverfahren 923 
(2) Ausschlußplanung ohne Positivausweisungen 924 
(3) Umgang mit der momentanen Rechtslage 925 
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cc) Angemessene Lösung der Problematik durch Ergänzung 
von § 35 Abs. 3 BauGB 927 

f) Positivausweisungen und Negativwirkung 927 
6. Raumbedeutsame Vorhaben und Zieldarstellungen in 

Raumordnungsplänen 928 
a) Konzentrationsplanung mittels Raumordnungsplänen nur 

bei Raumbedeutsamkeit 928 
b) Keine Konstituierung der Raumbedeutsamkeit durch den 

Raumordnungsplan 929 
c) Gegenansicht zum Erfordernis der Raumbedeutsamkeit bei 

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 930 
7. Öffentliche Belange bei Vorhaben innerhalb einer Positiv­

ausweisung 932 
8. Ausnahmen von der Regelwirkung einer Ausweisung nach 

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 933 
a) Grundsätzliche Kriterien für das Vorliegen einer 

Ausnahmesituation 933 
b) Erhaltung des Planungskonzepts 935 
c) Keine „Reparatur" von Abwägungsfehlern 936 
d) Erfordernis besonderer Umstände 936 
e) Vorliegen eines bereits verfestigten neuen Raumordnungs­

plans 937 
9. Rückstellungsmöglichkeit gemäß § 15 Abs. 3 BauGB 939 

a) Anwendungsbereich von § 15 Abs. 3 BauGB 939 
b) Entsprechende Anwendbarkeit bei Genehmigungen nach 

dem BImSchG 940 
c) Voraussetzungen für das Eingreifen von § 15 Abs. 3 BauGB 941 
d) Problem der fehlenden Verlängerungsmöglichkeit für die 

Rückstellung 941 
10. Vollstreckungsgegenklage bei nachträglichem Eintreten der 

Voraussetzungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 942 
11. Kritik am Konzept des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 943 

a) Situationen, in denen das Konzept des § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB gut funktioniert 943 

b) Grenzen des Darstellungsprivilegs nach gegenwärtiger 
Rechtslage 943 

aa) Ungeeignetheit der Konzentrationsplanung für 
kleinflächige Planungsräume 943 

bb) Fehlende Möglichkeit der Konzentrationsplanung 
bei der Landwirtschaft 945 

c) Änderungsbedarf bei § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 945 
aa) Planung in kleinräumigen Planungsräumen 945 
bb) Konzentrationsplanung bei landwirtschaftlichen 

Großbetrieben 947 
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cc) Neuformulierungsvorschlag für § 35 Abs. 3 BauGB 947 
d) Folgen der Gesetzesänderung für den Rechtsschutz gegen 

Flächennutzungspläne 948 
e) Auswirkungen des obigen Änderungsvorschlags für 

§ 35 Abs. 1 BauGB 948 
12. Einfuhrung von Belastungsflächen und Eignungsflächen 949 

G. Regelung des Bestandsschutzes in § 35 Abs. 4 BauGB 951 

I. Grundlagen der Bestandsschutzregelung 951 
1. Zweck und Konzept der Regelung 951 

a) Zweck der Regelung 951 
b) Konzeption der Regelung in § 35 Abs. 4 BauGB 952 

aa) Rechtscharakter der Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB 952 
bb) Auslegung der Regelungen in § 35 Abs. 4 BauGB 952 
cc) Durchsetzungsvermögen gegenüber öffentlichen 

Belangen 953 
(1) Wirkung einer Begünstigung nach § 35 Abs. 4 

BauGB 953 
(2) Geringere Wirkung der Begünstigung nach Ansicht 

des BayVGH 955 
dd) Bedeutung der Formulierung s o w e i t  sie im übrigen 

außenbereichsverträglich ... s ind '  957 
2. Verfassungsrechtliche Reichweite des Bestandsschutzes 957 

a) Bestandsschutz gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 957 
aa) Bedeutung des passiven Bestandsschutzes aus Art. 14 

Abs. 1 S. 1 GG 957 
bb) Voraussetzungen für die Gewährung von Bestandsschutz 958 
cc) Umfang des Bestandsschutzes 959 
dd) Ende des Bestandsschutzes 960 

b) Bedeutung und Reichweite des Bestandsschutzes bei 
Reparaturen 961 

3. Verhältnis des Bestandsschutzes nach § 35 Abs. 4 BauGB zu dem 
Bestandsschutz gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 962 

a) Überwirkender Bestandsschutz aus Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 962 
b) Ansichten zum Fortbestand des überwirkenden 

Bestandsschutzes 963 
aa) Verfassungsrechtlichen Bestandsschutz ablehnende 

Ansicht 963 
(1) Rechtsprechung des BVerwG seit 1994 963 
(2) Weitere Begründungen für diese Ansicht aus der 

Literatur 964 
(3) Frühere Rechtsprechung des BVerwG 965 
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bb) Kritische Betrachtung der Ansicht des BVerwG 966 
(1) Bestandsschutz aus Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG direkt 966 
(2) Anforderungen an den Bestandschutz im Hinblick 

auf  das Prinzip der Verhältnismäßigkeit 967 
(a) Zu geringe Reichweite des passiven 

Bestandsschutzes 967 
(b) Lückenhaftigkeit der Regelung in 

§ 35 Abs. 4 S. 1 BauGB 969 
(c) Keine Gefahr für den Außenbereichsschutz bei 

einer Ausweitung des Bestandsschutzes 970 
(3) Abwehrrechtscharakter des aktiven Bestandsschutzes 970 
(4) § 35 Abs. 4 BauGB als Teilregelung 971 
(5) Neuere Rechtsprechung des BVerfG 973 
(6) Änderungsvorschlag für § 35 Abs. 4 BauGB 973 

c) Eigentumskräftig verfestigte Anspruchsposition 974 
4. Unzulässigkeit der Erweiterung der Fallgruppen des Bestands­

schutzes in § 35 Abs. 4 BauGB 975 
5. Möglichkeit der geringfügigen Modifikation des Bauwerks bei 

dessen Neuerrichtung 976 
II. Fallgruppen des Bestandsschutzes in § 35 Abs. 4 BauGB 977 

1. Nutzungsänderung bei land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden 
gemäß § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BauGB 977 

a) Nutzungsänderung an Gebäuden gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB 977 

b) Zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz bei 
Wahrung der äußeren Gestalt (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
Buchst, a, b BauGB) 980 

aa) Erhaltenswerte Bausubstanz 980 
bb) Teilweise Nutzungsänderung 981 
cc) Zweckmäßige Verwendung vorhandener Bausubstanz 981 
dd) Erhaltung der äußeren Gestalt des Gebäude's 982 
ee) Zulässiger Umfang der baulichen Veränderungen 982 

c) Zeitpunkt der Nutzungsaufgabe 984 
aa) Frist für die Aufnahme der neuen Nutzung von sieben 

Jahren (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst, c BauGB) 984 
bb) Zulässigkeit der Errichtung des Gebäudes 

(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst, d BauGB) 985 
(1) Begriffsklärung der zulässigen Errichtung des 

Gebäudes 985 
(2) Problematik der verfahrensfreien Vorhaben 987 

cc) Errichtung des Gebäudes vor mehr als sieben Jahren 
(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst, d BauGB) 989 

d) Räumlich-funktionaler Zusammenhang mit der Hofstelle 
(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst, e BauGB) 991 
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e) Höchstgrenze von drei Wohnungen (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
Buchst, f BauGB) 992 

f) Übernahme der Verpflichtung, keine Ersatzbauten zu schaffen 
(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 Buchst, g BauGB) 993 

g) Gegenwärtige Reformüberlegungen des Gesetzgebers 994 
2. Neubau von mangelhaften Wohngebäuden für den Eigenbedarf 

gemäß § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BauGB 996 
a) Zulässigerweise errichtetes Wohngebäude (§ 35 Abs. 4 

S. 1 Nr. 2 Buchst, a BauGB) 996 
b) Mißstände oder Mängel am vorhandenen Gebäude 

(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchst, b BauGB) 997 
c) Längere Eigennutzung durch den Eigentümer und Nutzung des 

Neubaus für den Bedarf des Eigentümers oder seiner 
Familie (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Buchst, c, d BauGB) 998 

aa) Begünstigte Vorhaben 998 
bb) Begünstigter Personenkreis 999 

(1) Möglichkeiten der Eigennutzung 999 
(2) Familienbegriff 1001 
(3) Darlegungslasten des Bauherrn 1001 
(4) Neubau soll nur teilweise dem Eigenbedarf des 

Bauherrn dienen 1002 
d) Zulässige Größe und Lage des Ersatzbaus 1002 

3. Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten Gebäudes 
nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB 1003 

4. Änderung und Nutzungsänderung von Gebäuden nach 
§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 BauGB 1007 

5. Angemessene Erweiterung von zulässigerweise errichteten 
Wohngebäuden für den Eigenbedarf nach 
§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 BauGB 1010 

a) Zulässigerweise errichtetes Wohngebäude 
(§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 Buchst, a BauGB) 1010 

b) Zulässige Maßnahmen am Gebäude 1011 
c) Angemessenheit der Erweiterung (§ 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 5 

Buchst, b BauGB) 1011 
aa) Angemessenheit der Erweiterung im Verhältnis zum 

vorhandenen Gebäude 1011 
bb) Angemessenheit der Erweiterung im Hinblick auf  die 

Wohnbedürfnisse der Familie 1012 
cc) Nebenanlagen 1013 
dd) Schaffung einer zweiten Wohnung 1013 

d) Nutzung durch den Eigentümer oder dessen Familie 1014 
6. Angemessene Erweiterung eines zulässigerweise errichteten 

Gewerbebetriebs nach § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 BauGB 1015 
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a) Zweck der Teilprivilegierung und Begriffsklärung 1015 
b) Erweiterung eines bestehenden Betriebs 1016 
c) Kriterien für die Angemessenheit einer Erweiterung 1019 

aa) Herkömmliche Kriterien 1019 
bb) Alternativer Beurteilungsansatz 1021 
cc) Mehrfache Erweiterungen 1022 

d) Erfordernis der zulässigen Errichtung des Betriebs 1023 
e) Erweiterung eines Betriebs am Rande des Innenbereichs 

in den Außenbereich hinein 1023 

H. Ausführung des Vorhabens und Sicherungsmaßnahmen nach 
§ 35 Abs. 5 BauGB 1025 

I. Außenbereichsschonende und bodenschützende Bauausführung 
nach § 35 Abs. 5 S. 1 BauGB 1025 

II. Übernahme einer Rückbauverpflichtung gemäß S 35 Abs. 5 S. 2 
BauGB 1026 

1. Rückbauverpflichtung als ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzung 1026 
a) Gesetzgeberische Konzeption 1026 
b) Übernahme der Rückbauverpflichtung als 

Genehmigungsvoraussetzung 1027 
c) Dauerhafte Aufgabe der Außenbereichsnutzung 1028 
d) Umfang der Rückbauverpflichtung 1029 

2. Mittel zur Sicherung der Verpflichtungen 1030 
3. Kritische Betrachtung der geltenden Regelung 1031 
4. Änderungsvorschlag für § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB 1033 

III. Sicherung der vorgesehenen Art der Nutzung bei Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2-6 BauGB und der Pflicht nach § 35 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 Buchst, g BauGB gemäß § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB 1034 

IV. Sicherstellung der zulässigen Art der Nutzung bei Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 4 S. 1 BauGB gemäß § 35 Abs. 5 S. 4 BauGB 1035 

I. Außenbereichssatzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB 1036 

I. Bedeutung der Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB zur Gestaltung der 
Außenbereichsbebauung 1036 

1. Bedeutung und Abgrenzung der Satzungen nach § 35 Abs. 6 
BauGB 1036 

2. Voraussetzungen für den Erlaß von Außenbereichssatzungen 1037 
a) Anforderungen in § 35 Abs. 6 S. 1 BauGB an die 

städtebauliche Vorprägung im Satzungsgebiet 1037 
aa) Vorliegen eines „bebauten Bereichs" 1037 
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bb) Vorhandensein von „Wohnbebauung von einigem 
Gewicht" 1039 

cc) Stark durch nicht dem Wohnen dienende Nutzungen 
geprägte Siedlungen 1041 

dd) Vorliegen einer lückenhaften Bebauung 1042 
b) Weitere Voraussetzungen für den Erlaß von Satzungen 

gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 1042 
c) Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung nach § 35 Abs. 6 S. 4 Nr. 1 BauGB 1043 
d) Anforderungen hinsichtlich des Umweltschutzes nach 

§ 35 Abs. 6 S. 4 Nr. 2 und 3 BauGB 1045 
e) Anforderungen an das Verfahren in § 35 Abs. 6 S. 4, 5 

BauGB 1046 
3. Rechtswirkungen von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB 1047 

a) Gewährung einer Teilprivilegierung 1047 
b) Auswirkungen der Teilprivilegierung auf  die Belangeprüfung 1048 
c) Verhältnis zu § 35 Abs. 4 BauGB 1049 

4. Mögliche Festsetzungen in Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB 1050 
5. Grenzen bezüglich des Einbezugs von Flächen in 

Außenbereichssatzungen 1051 
6. Grenzen für die Errichtung von Handwerks- und 

Gewerbebetrieben 1053 
II. Rechtspolitische Überlegungen zur Verbesserung der gemeindlichen 

Einflußmöglichkeiten 1054 
1. Stärkung der gemeindlichen Planungshoheit 1054 

a) Ausgangslage und derzeitige beschränkte Einflußmöglich­
keiten der Gemeinden 1054 

b) Möglichkeiten einer Erweiterung der Einflußmöglichkeiten 
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aa) Zulassung von „ Kleinen Außenbereichsplänen" für 
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bb) Möglichkeit einer „Umfassenden 
Außenbereichsplanung" 1056 
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satzungen 1058 
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